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Vorwort

Die weiterhin erfreuliche Aufnahme des Buchs, aber auch die zwischenzeitliche Ent-
wicklung des Europa-, Bundes- und Landesrechts in den behandelten Rechtsberei-
chen haben die Neuauflage erforderlich gemacht. Weiterhin geht das Bemühen dahin,
den Stoff der Pflichtfächer des Besonderen Verwaltungsrechts auf knappe, aber
gleichzeitig verständliche und vollständige Weise zu vermitteln. Der Anschaulichkeit
dienen dabei eine Vielzahl von Übersichten, Prüfschemata, Wiederholungs- und Ver-
tiefungsfragen am Ende jedes Gliederungsparagraphen, vor allem aber die alle we-
sentlichen Problemlagen abdeckenden Fälle mit Lösungen.

Peter J. Tettinger hat das Werk zu den Gebieten des Kommunalrechts sowie Polizei-
und Ordnungsrechts begründet und in sieben Auflagen für seine weite Verbreitung ge-
sorgt. Anschließend hat in der 8. Auflage Wilfried Erbguth das Öffentliche Baurecht
als Mitautor eingebracht. Nach dem viel zu frühen Tod von Peter J. Tettinger sind des-
sen Teile ab der 9. Auflage von seinem Schüler Thomas Mann weitergeführt worden.
Mit dieser 12. Auflage ist Mathias Schubert als Mitautor im Baurecht hinzugetreten.
Das Buch wird nunmehr in der Titelei als „Erbguth/Mann/Schubert“ fortgeführt.

Von Göttinger Seite ist Herrn Dr. Andreas Reißmann für seine wertvolle Unterstüt-
zung zu danken. Aus dem Kreis des Hagener Lehrstuhlteams gebührt den studenti-
schen Hilfskräften David Schnitzler und Niklas Wetzel Dank für vielfältige Recher-
che- und Korrekturarbeiten.  
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